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Beschlussvorlage  
Vorlagen - Nr.: 
Status: 
Datum: 

VO/0812/2008 
nichtöffentlich 
18.11.2008 

TOP 
 
 

Stadtverordnetenversammlung Marburg 
 

Dezernat:  I 

Fachdienst : 16 - Referat für die Gleichberechtigung von Frau und 
Mann  

Sachbearbeiter/in:  Frau Winter  

Beratende Gremien:  Ausschuss für Soziales, Jugend und Frauen 
Magistrat 
Stadtverordnetenversammlung Marburg 

Marburger Gleichberechtigungspreis 
Preis für geschlechtergerechtes Handeln 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wir gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die beigefügte Satzung über den Marburger Gleichberechtigungspreis wird 
beschlossen. 

 
2. Der Preis wir erstmals 2009 verliehen. 

 
Begründung: 
 
Die Mitglieder der Gleichstellungskommission haben sich während der vergangenen Jahre 
immer wieder mit dem Thema Ehrungen auseinander gesetzt. Ein Baustein war die 
Überarbeitung der Ehrungsrichtlinien, um damit den Anteil der Frauen bei städtischen 
Ehrungen zu erhöhen. 
 
Der Gleichberechtigungspreis der Universitätsstadt Marburg hat das Ziel, Angehörige beider 
Geschlechter, die traditionelle Rollen in beruflicher und ehrenamtlicher Hinsicht überwinden, 
zu ehren, um dem Artikel 3,Abs. 2 „Männer und Frauen sind gleichberec htigt“  mit dem 
Zusatz von 1994 „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ gerecht 
zu werden. 
 
 
 
Dr. Marlis Sewering-Wollanek 
 
Anlagen 


